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Bad Homburg v. d. H ., den 2 . September 1918. Der Königliche Landrat.
I . B . r S e tz epfa n dt.

Auf Grund der §8 1' und 2 der Preußischen Ausfllh-
rungsanweisung zur Verordnung über die Preise von
Stroh und Häcksel aus der Ernte 1918 vom 28 . 6. 1918
(R . E . Bl . 721 ) wird mit Ermächtigung des Landesamts
für Futtermittel folgendes verordnet : , w w .

8 l Bedient sich der Lieferungsverband bei der Auf¬
bringung des nach den §8 1 und 2 der Verordnung über
den Verkehr mit Stroh und Häcksel aus der Ernte 1918
vom 6. 6. 1918 (R .-G .-Bl . S . 475 ) abzuliefernden Strohs
eines Kommissionärs oder Händlers , so stehen diesem von
der an den Lieferungsverband für die Vermittelung und
sonstige Unkosten nach 8 2 der Verordnung über die Preise
von Stroh und Häcksel aus der Ernte 1918 vom 28 . 6 . 1918
(R .-G .-Bl . S . 721) zu zahlenden Gebühr von 12 Mk . für

die Tonne 8 Mk . zu. Ausnahmen können von der Pro-
oinzial -Heu und Strohstelle zugelassen werden.

tz 2. Beim Umsatz des nicht nach den tztz 1 und 2 der
Verordnung über den Verkehr mit Stroh und Häcksel aus
der Ernte 1918 abzuliefernden Strohs und des daraus
gewonnenen Häcksels durch den Handel dürfen den in den
tztz 3 und 4 der Verordnung über die Preise von . Stroh
und Häcksel aus der Ernte 1918 festgesetzten Preisen höch¬
stens 6 Mk . für die Tonne zugefchlagen werden.

Dieser Zuschlag umfaßt Kommissions -, Bermittlungs-
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendun¬
gen mit Ausschluß jedoch der Fracht und der durch Zusam¬
menstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladungen
nachweislich entstandenen Vorfrachtkosten.

-



§ 3 . Beim Kleinverkauf von Stroh und Häcksel im
freien Handel darf den nach § 2 sich ergebenden Preisen
nicht mehr als 25  vom Hundert zugeschlagen werden.

Als Kleinverkauf gilt der Absatz unmittelbar an den
Verbraucher in Mengen vo» nicht mehr als täglich 15
Doppelzentner, wenn zur Beförderung des Strohs und
Häcksels an den Verbrauchsort weder die Eisenbahn nach
der Wasserweg benutzt wird.

8 4. Bei der Abgabe von Stroh und Häcksel durch die
Kommunalverbände und Gemeinden an die Verbraucher
dürfen den in den 88 3 und 4 der Verordnung über die
Preise von Stroh und Häcksel aus der Ernte 1918 festge¬
setzten Preisen höchstens 32 Mk. für die Tonne z'ugefchla-
gen werden. Dieser Zuschlag umfaßt die an den Liefe¬
rungsverband für Vermittlung und sonstige Unkosten zu
zahlende Gebühr von 12 Mk. sowie sämtliche von der
Uebernahme vom Lieferungsverbande bis zur Abgabe an
die Verbraucher entstandenen Unkosten und Aufwendun¬
gen aller Art mit alleiniger Ausnahme der Bahn- und
Wasserfracht, insbesondere allgemeine Verwaltungskosten,
Deckenmiete, Lagermiete, Fuhrlühne, Arbeitslöhne, Ge¬
bühren für die mit der Unterverteilung beauftragten
Händler ufw. sowie Vergütung für die beim Umladen ent¬
stehenden Gewichtsverluste.

Ausnahmen können von der Provinzial -Heu- und
Strohstelle zugelassen werden.

8 5. Die nach §8 2, 3 und 4 sich ergebenden Preise
sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise.

8 6. Diese Verordnung tritt 2 Wochen nach ihrer
Verkündigung in Kräfte

Cassel , 16. 8. 18.
_ Der Oberpräsident.

Auf Grund des 8 3 der Verordnung über die Preise
für Heu aus der Ernte 1918 vom 24. Mai 1918(R. G. Bl.
S . 421) sowie des 8 2 der Preußischen Aussührungsan-
weisung vom 10. Juni 1918 wird zufolge Ermächtigung
des Landesamts für Futtermittel vom 27. Juni 1918 hier¬
mit folgendes ungeordnet:

8 1. Beim Umsatz durch den Handel dürfen den im
8 3 der Verordnung über die Preise von Heu aus der
Ernte 1918 vom 24. Mai 1918 (R. E. Bl . S . 421) festge¬
setzten Preisen insgesamt für die Tonne lose verladenes
Heu höchstens8 Mk. und für die Tonne gebundenes oder
gepreßtes Heu höchstens5 Mk. zugeschlagen werden.

Dieser Zuschlag umfaßt Kommissions-, Vermittelungs¬
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendun¬
gen mit Ausschluß jedoch der Fracht und der durch Zu¬
sammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelsendun- '
gen nachweislich entstandenen Vorfrachtkosten.

8 2. Beim Kleinverkauf von Heu darf den im 8 l
festgesetzten Preisen nicht mehr als 25 vom Hundert zuge¬
schlagen werden.

Als Kleinverkauf gilt der Absatz unmittelbar an den !
Verbraucher in Mengen von nicht mehr als täglich 15 Dop- j
pelzentner, wenn zur Beförderung des Heues an den j
Verbrauchsort weder die Eisenbahn noch der Wasserweg l
benutzt wird. l

8 3. Die nach 88 1 und 2 sich ergebenden Preise sind !
Höchstpreise im Sinne des Gesetzes über Höchstpreise.

8 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündigung in Kraft.

Cassel . 12. 8. 18.
. Der Oberpriisident.

Da im kommenden Winter der Bedarf an Brennstof¬
fen nur bei größter Sparsamkeit wird gedeckt werden kön¬
nen. weise ich zur Erzielung van Kohlenersparnlff enauf
die Wichtigkeit der sachgemäßen Instandsetzungder Oefen,
Herde und Zentralheizungsanlagen vor der Inbetrieb - '
nähme hin.
Es empfiehlt sich, mit den Jnstandfetzungsarbeiten mög¬
lichst schon jetzt zu beginnen, damit sich diese bei Beginn

der Heizperiode wieder in gebrauchsfähigem Zustande be¬
finden. Bei Eintreten der kalten Witterung wird die
Zahl der Reparaturaufträge bei den zuständigen Geschäf¬
ten so groß sein, daß nur ein Teil wird erledigt werden
können. Dies läßt sich nach Möglichkeit vermeiden, wenn
die Arbeiten alsbald in Angriff genommen werden.

Bad Homburg v. d. H., den 30. 8. 18.
Kriegswjrrtfchaftsstelle.

Zur Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen, auch
Ihrerseits darauf hinzuwirken, daß die Reparaturarbeiten
an Oefen, Herden und Zentralheizungsanlagen bald in
Angriff genommen werden.

Der König!. Landrat.
^ von Marx ..

Meldepflicht für gewerbliche Verbrauchervpn Kohle, Koks
und Briketts im September.

Rach Bekanntmachung des Reichskommisiarsfür die
Kohlenverteilung vom 15. August (Reichsanzeiger Rr.
192) müsien die gewerblichen Verbraucher von mindestens
10 Tonnen Kohle, Koks und Briketts monatlich die üb¬
lichen Meldungen in der Zeit vom 1. bis spätestens5. Sep¬
tember erneut erstatten.

Die hierzu erforderlichen Meldekarten sind bei den be¬
kannten Stellen zum bisherigen Preise von Mk. —.25 für
ein Meldekartenheft nebst Wortlaut der Bekanntmachung
und von 0.05 Mk. für eine Einzelkarte erhältlich. Wesent¬
liche Aenderungen in der Meldepflicht sind gegenüber dem
Vormonat nicht xingetreten.

Bad Homburg v. d. H., 30. 8. 1918.
Krfegswirtschaftsstelle.

Bekanntmachung.
Betr .: Festsetzung von Erzeuger-, Großhandels- u. Klein¬

handelshöchstpreisen für Gemüse für das Eroßherzog-
^tnm Hessen und den Regierungsbezirk Wiesbaden.
In teilwciser Abänderung unserer Bekanntmachung

vom 29. Juli 1918 werden im Anschluß an die nachstehend
abgedruckte Bekanntmachung der Reichsstelle für Gemüse
und Obst vom 22. August mit Genehmigung der Reichs¬
stelle für Gemüse und Obst die Handelshöchstpreise
festgesetzt wie folgt: •

Gemnsesorie: Großhandels¬ Kleinhandels¬
preis preis

je Zentner je Pfund
Weißkohl Mk. 7.50 12 Pfg.
Rotkohl Mk. 12.50 18 Pfg.
Wirsingkohl Mk. 12. - 17 Pfg.
Rote Speisemöhren und läng-

liche Karotten Mk. 11.50 17 Pfg.
Gelbe Speisemöhren Mk. 9.50 14 Pfg.
Kleine runde Karotten Mk. 15. - 20 Pfg.Rote Beete Mk. 11.50 16 Pfa.
Zwiebeln Mk? 24 .— m/Sack 52 Pfg.

Vorstehende Preise gelten für marktfähige Ware erster
Güte. Sie treten drei Tage nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

Ueberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden
nach dem Reichsgesetz vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 17. Dezember 1914 (R. E.Bl.
S . 516) mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu Mk. 10 000 bestraft.

Main  z, den 29. August 1918.
Hessische Laudcs-Gemüsestelle, Berwaltungsabteiluag.

Der Vorsitzende.
Werner,  Negierungsrat.

Wiesbaden,  den 29. August 1918.
«ezirksstelle fiir GemLfe und Obst f. d. ReAierunKsbsgirk

Wiesbaden.
De« Vorsitzende.

Droege,  Geheimer Regierungsrat.



Betr . : Einreichung -er Umsatzsteuererklärung,
aus Luxusgegenstände.

Diejenigen Unternehmen , welche auf Grund der Bekanntmachung
des Herrn Reichskanzlers vom 2. Mai 1918 über Sicherung einer Um¬
satzsteuer auf Luxusgegenstände , für die Zeit vom 5. Mai 1918 bis 31.
^ult 1918 zur Bildung e.ner Rücklage verpflichtet waren , werden hiermit
aufgefordert , innerhalb 3 Tagen die Umsatzsteuererklärung für die oben¬
genannte Zeit bei der Unterzeichneten Umsatzsteuerstelle — Rathaus,
Zimmer Ri . 8 einzureichen . Die vorgeschriebenen Formulare können
dortselbst abgeholt werden.

Der Magistrat
_ (Umsatzsteuerstelle.)

Bekanntmachu ng
Auf Grund der Anordnung des Herrn Reichskanzlers vom 3 . Avril 1917 werden

"" ^ ^ dhmigung des Reichstelle für Gemüfe u»d Obst für das Gebiet des Regierungsbe¬
zirks Wiesbaden die folgenden Höchstpreise für Frühobst festgesetzt:

Erzeuger - Grobhandels - Kleinhandels-
^ ,., c. preis . preis . preis . .
Fruhbirnen . . . . 40 Pfg . 50 Pfg . 60  Pfg.
Z ' u^ pfel . . . . 40 Pfg . 50 Pfg . 60 Pfg.
Fruhpflaumen . . . 40 Pfg . 50 Pfg . 60 Pfa
Fallapfel u . Fallbirnen . . . 10 Pfg . 12 Pf «. 15  Psg'

Vorstehende Preise beziehe» sich auf da- Pfund für marktfähige Ware 1 ' Güte
Ueberfchre.tungen vorstehender Höchstpreise werden auf Grund der Verordnuna

gegen Preistreiberei vom 8. Mai 1918 sReichsgesetzblatt Se .te 395 ) mit ' Gefängnis und
mit einer Geldstrafe bis zu Mk . 200000 oder mit einer dieser beiden Strafen bestraft.

17 . Juli 1918.

WKWe fir Gemse Nil M für iletz NesierNgsdejirK Miesbll-N.
Der Borfitzentze

Droege , Geheimer Regierungsrat.
Wird veröffentlicht.

Bad Homburg v. d. H ., den 20 . Juli 1918.

Der Königliche Larrdrat
von M a r r.

Wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

. s Ä 0' . Wenntniä  der Behörde gelangende Ueberfchreitung dieser Höchstpreise
»lrd aus Grund eingangs erwähnter Verordnung unnachsichtlich bestraft.

Bad Homburg 0. d. H ., den 2 . September 1918.

Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
Uber Erjeugerhötfiflpreife für Obst.

(3Cu8 dem „Reichsanzeiger " Nr . 182 vom 3. August 1918 .)
g * £ 4 der Verordnung über Gemüse , Obst und Südfrüchte vom
3. April 1917 (Reichs -Gesetzblatt S . 307 ) wird bestimmt'

8 1.
Der Preis für die folgenden Obstsorten darf beim Verkauf durch den Erzeu -er

die nachstehenden Sätze je Pfund nicht übersteigen:
1) Aepfel und Birnen.

, Gruppe 1 : Tafelobst 0,35 Mk.
Tafelobst sind alle gepflückten, nach ihrer Beschaffenheit sofort oder nach Ablagerung

zum Rohgenutz geeigneten Früchte unter Ausscheidung sämtlicher kleinen, verkrüppelten und
beschädigten Frücht und mit Ausnahme von Edelobst.

Gruppe 2 : Wirtschaftsobst 0,15 Mk.
Wirtschastsobft ist alles Schütte !-, Most - und Fallobst sowie das auS der Gruppei

auvge ĉhledene Obst , soweit es für die Herstellung von Marmelade , zum Kochen, Dörren
und zu sonstigen Wirtschaftszwecken geeignet ist.

2 ) Zwetschen.
Zwetschen, Hauspflaumen , Hauszwetschen , Muspflaumen , Bauernpflaumen Thü¬

ringer Pflaumen mit Ausnahme der Brennzwetschen 0 20 Mk
Brennzwetschen 010 Mk

§ 2 .
<v c  lAepfel und Birnen ) wird kein einheitlicher Höchstoreis festgesetzt.

darf dem Erzeuger durch die Landes -, Provinzial - und Bezirksstellen für Gemüse
Obst "- er die von diesen bestimmten Stellen ein nach der Güie und Verwertbarkeit

des Obstes zu b-messender höherer Preis alö 35 Pfg . bis zu 80  Pfennig je Pfnnd in
besonderen Ausnahmefällen bis zu 100 Pfg . je Pfund gewährt werden ' W  '

für m‘ "Usschliefftich aUerfeinsteS, schon bisher in Südfrüchten ge-
handeltes Obst in Betracht , das vollkommen ausgebildet , ohne Schönheitsfehler und ohne
Beschadlgungen sein den anerkannt besten Sorten angehören , das für die betreffende Sorte
gültige Mindestgewicht aufweisen und beim Versand so sorgfältig verpackt sein muß , daß
eine gute Ankunft gewährleistet ist.

' § 3.
Auf den Erzeugerpreis von Tafeläpfeln und

zuschläge berechnet werden , und zwar für die Zeit
vom 18 . Oktober bis 31 . Oktober 1918
v»m 1. November bis 15 . November 1918
vom 16 . November bis 30 . November 1918

und dann je Monat und Zentner 2 Mk . mehr.

Tafelbirnen dürfen AufbewahrungS-
je Zentner

3 Mk.
2 Mk.
2 Mk.

Für Wirtschastsobft dürfen Aufbewahrungszuschläge nicht gewährt werden.
8 4.

Diese Verordnung tritt mir dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin,  den 31 . Juli 1918.

Reichsstelle für Gemüse und Obst.
Der Vorsitzende : von Tilly.

Wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
- x l Ur , '̂ uutnis der Behörde gelangende Ueberfchreitung dieser Höchstpreise

wird auf Grund eingangs erwähnter Verordnung unnachsichtlich bestraft.
Bad Homburg 0. d. H., den 2 . September 1918.

Polizeiderwaltung.



^k) urch Verordnung der Neichsstelle für Gemüse und Obst vom 23. Mai ds. Js.
ist die gewerbsmäßige Berkelteruvg von Arpfeln j » Aepfelwein verboten worden. AuSahmen
sollen nur in ganz besonderen Fällen durch die » ezirkSstelle für Gemüse und Obst für den
RegierpngSbezirk Wiesbaden, Frankfurt a. Main zugelassen werden.

In Anbetracht der außerordentlich geringen Aepselernte wird voraussichtlich das
Keltern von Aepfeln zu Aepfelwein auch in Ausnahmefällen nicht gestattet werden können,
da alle» nur erfaßbare Obst zur Fabrikation von Brotaufstrichmitteln Verwendung stnden
muß.

Die Aepfelweinkeltereien werden daher gewarnt, sich Obst für Kelterzwecke zu ver¬
schaffen, da sie sich in den meisten Fällen unnötige Kosten verursachen würden.

Bad Homburg o. d. H., dsff 9. August 1918.
Der Königliche Lnndrat.

von Marx.

Wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Uebertretungen werden auf Grund eingangs erwähnter Verordnung strenge ge-

ahndet. -
Bad Homburg v. d. H., den 2. September 1918.

Polizeiverwaltung.
Ausgabe von Einmachzucker.

Die Bezugsscheine über Einmachzucker , sind soweit noch nicht
' geschehen , an die Kolonial Warengeschäfte sofort abzugeben , von

diesen bis zum Freitag , den 8 » ds . Mts . gesammelt und in
Päckchen zu je 100 Stück auf gerechnet dem Lebensmittelbüro ein-
zmreichen.

Bad Homburg , den 4. September 1918.

Der Magistrat.
" Lebensmittelversorgung .*

BrennftoffDerJorgung.
Es wird dringend ersucht, alle Brennstoffe , insbesondere Kohlen,

Coks und Brikett nicht schon im Sommerhalbjahr zu verbrauchen,
sondern fiir den Winter aufzusparen.

Die während de- Sommers gelieferten Mengen werden auf die
Kohlenkarte voll und ganz in Anrechnung gebracht und können Zulagen
auf keinen Fall bewilligt werden. .

Als Ersatz für Kohlen, Coks und Briketts wird Brenntorf und
Holz empfohlen, rechtzeitige Eindeckung mit diesen Heizmitteln ist ratsam.

Der Magistrat.
(Ortskohlenstelle .)

Kurhaustheater Bad nomnurg.
Samstag , dei 7. September, abends 71/, Ubr

Letzes Operetten - Gastspiel in der Sommerspielzeit
von Mitgliedern*des Mainzer - Stadttheaters

mit Anita Franz , Hermann Schramm und Alois Resni
vom Opernhaus in Frankfurt a. M., als Gäste.Das Dreimädlerlhaus

Ein Singspiel in 3 Akten von Dr. A. M. Willner und Heinz Reichert.
(Mit Ben ützung des Romans „Schwammerl “ von Dr. RudolfHansBratsch)

Musik nach Franz Schubert,  für die Bühne bearbeitet von
Heinrich Bertel.

Musikalische Leitung : Kapellmeister Bertold Sander.
Leiter der Aufführung : Hans Hei 'nz Gräf.

j _ _

Preise der Plätze:
Prosceniumsloge 6 — Mk. I . Ranglage 5.50 Mk. Parkettloge 4.50 Mk,

Sperrsitz 4.50 Mk. II. Rangloge 3.— Mk. Stehplatz 2.50 Mk.
Hl. Rang resrev . 1.50 Mk. Gallerie 0.75 Mk.

*ITlUifär Ermigiguna- Uoruerhauf auf Sem Kurbüro.
Kallenöffnung7 Uhr Anfang pünktlich V,8 tlhr._ Enfle 10 unr

Wir sind Käufer für jedes Quantum
Vogelbeeren (Ebereschen), Holunder¬

beere«, Hagebutten.
Sammclleiter an allen Orten gesucht.

CkikiUii » - n. Cunsarvtnfabrik„Tanmns“
W. Spies & Co ., Bad Homburg v . d . H.

Hilfsarbeiter gesucht
Heinrich Rompel

Eisengießerei.
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